
 

Aktionsplan gemäß 5. Fortschreibung der LES „Schönburger Land“ vom 09.02.2019 - genehmigt am 13.03.2019 

Aktionsplan - Maßnahmen im Ziel 4.2  

Ziel 
4.2  Sicherung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge, der Soziokultur und des 
Breitensports 

Indikator Anzahl Einrichtungen Anzahl Einrichtungen Anzahl Studien/ Konzepte 

Ausgangslage 2014 0 0 0 

Zielzustand 2020 10  8 3 

Maßnahme 

4.2.1 Maßnahmen zur Sicherung 
u. zum Ausbau von Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge und 
Soziokultur/ sozialen Betreuung 

4.2.2 Maßnahmen zur 
Sicherung und zum Ausbau 
von Einrichtungen des 
Breitensports (Sport- und 
Freizeiteinrichtungen) 

4.2.3  Maßnahmen zur 
Entwicklung tragfähiger 
Bewirtschaftungskonzepte 
f. Einrichtungen d. Daseins-
vorsorge und Soziokultur 

Fonds ELER ELER  

ELER Priorität 6b (P) 6b (P)  

Fördersatz Zuschuss in % , max. Förderhöhe in € 

Kommunen  

70 %, max. 250.000 € 70 %, max. 250.000 € 80 %, max. 25.000 € 

Unternehmen 

Private 

Vereine/ LAG/ 
Sonstige 

Fördergegenstand/ 
Definition des 
Förderinhalts 

− Erhalt v. Einrichtungen d. Daseins-
vorsorge u.  Soziokultur durch 
bauliche Sicherung u. Anpassung an 
bauliche/ energetische Standards  

− Schaffung barrierearmer Zugänge u.  
Barrierefreiheit im öffentl. Raum 

− Nicht förderfähig sind Gymnasien, 
berufsbildende Schulen, 
Feuerwachen, Krankenhäuser und 
vergleichbare Einrichtungen 

− Erhalt von Sport- und 
Freizeiteinrichtungen,  
Einrichtungen des 
Breitensport durch bauliche 
Sicherung und Anpassung an 
bauliche und energetische 
Standards 

− Förderfähig sind 
Studien/Konzepte, z. B. für 
Begründung v. investiven 
Maßnahmen nach 4.2.1. u. 
4.2.2 

Vorrang 
− Kommunen über Fachförderungen, z. 

B. schulische Infrastruktur u. Kitabau 
--- --- 

Vorlagen/ 
Nachweise und 
Erklärungen 

− Fotos vom Ist-Zustand 
− Planung Soll-Zustand, Entwurfsphase 
− Lageplan des Objektes 
− Eigentumsnachweis 
− Detaillierte Kostenermittlung, z. B. 

nach DIN 276 
− Finanzierungsplan 
− Betriebs-/Betreiberkonzept mit 

Darstellung, wie das Vorhaben zur 
Verbesserung der Qualität o. 
Auslastung bzw. zur Sicherstellung 
des Betriebes d. Einrichtung führt 

− Erklärung zu Vorrangförderung ü. 
Fachförderrichtlinien des Landes zu 
Schulhausbau u. Kita-bau zum 
Projektantrag 

− Wenn zutreffend, zur Bewilligung 
positive Stellungnahme der für die 
Bedarfsplanung zuständigen Behörde 

− Fotos vom Ist-Zustand 
− Planung Soll-Zustand, 

Entwurfsphase 
− Lageplan des Objektes 
− Eigentumsnachweis 
− Detaillierte 

Kostenermittlung, z. B. nach 
DIN 276 

− Finanzierungsplan 
− Betriebs-/Betreiberkonzept 

zum Projektantrag mit 
Darstellung, wie das 
Vorhaben zur Verbesserung 
der Qualität o. Auslastung 
bzw. zur Sicherstellung des 
Betriebes d. Einrichtung führt 

− Leistungsbeschreibung mit 
Kosten-/ Honorarermittlung 

− Finanzierungsplan 

Hinweise/ 
Erläuterungen 

− Vorlagen, Nachweise und Erklärungen sind mit dem Projektantrag vorzulegen, ausgenommen die zum 
Zeitpunkt der Bewilligung bei der Bewilligungsbehörde einzureichenden Nachweise/ Genehmigungen 

− Bei baulichen Vorhaben: Die Vorhaben sollen sich an d. Erhaltung u. Entwicklung d. regionalen 
Baukultur und Siedlungsstruktur orientieren, dabei sollen entweder historische Elemente erhalten o. 
wiederhergestellt werden o. es soll eine Neugestaltung in Anlehnung an d. historische Material- u. 
Formensprache erfolgen (siehe Vorgaben zur Einhaltung der Baukultur). 

− Hinweis: Einschränkungen beim Fördersatz und der Zuwendungshöhe können sich aus dem 
Beihilferecht ergeben 

 


